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 Richtlinien für die rechnerische Dimensionierung von Betondecken im Oberbau 

von Verkehrsflächen, Ausgabe 2009 (RDO Beton 09) 

 

Anlage: 

Allgemeines Rundschreiben Straßenbau Nr. 21/2010 

 

 

 

Mit dem beigefügten Allgemeinen Rundschreiben (ARS) Nr. 21/2010 hat das Bun-

desministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung die Richtlinien für die rechneri-

sche Dimensionierung von Betondecken im Oberbau von Verkehrsflächen bekannt 

gegeben. 
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Die RDO Beton 09 sind für Bundesfernstraßen in der Baulast des Bundes und für 

Landesstraßen in der Baulast des Landes unter Beachtung der Regelungen im ARS 

Nr. 21/2010 anzuwenden. 

 

Demnach ist die rechnerische Dimensionierung nach den RDO Beton 09 grundsätz-

lich nur bei A- und F-Modellen, sonstigen ÖPP-Straßenbauprojekten sowie Funkti-

onsbauverträgen zugelassen. Darüber hinaus können die RDO Beton 09 auch bei 

konventionellen Bauverträgen im Rahmen von Nebenangeboten außerhalb des Wett-

bewerbs zur Erfahrungssammlung herangezogen werden. 

 

Den kommunalen Baulastträgern wird anheim gestellt, die RDO Beton 09 in ver-

gleichbaren Fällen anzuwenden. 

 

Die Regierungspräsidien werden gebeten, die Landratsämter und Stadtkreise als un-

tere Verwaltungsbehörden zu informieren. 

 

Dieses Einführungsschreiben wird entsprechend der VwV Re-StB-BW vom 

01.07.2008 in die Liste der Regelwerke der Straßenbauverwaltung Baden-Württem-

berg im Internet- und Intranetangebot der Abteilung Landesstelle für Straßentechnik 

beim Regierungspräsidium Tübingen eingestellt. 

 

gez. Hollatz 






